
SATZUNG DES VEREINS 

TMD World Dance Federation. 

Artikel I. – Name, Sitz, Rechtsform und Wirkungsbereich 

●​ Name: TMD World Dance Federation, z. s. (im Folgenden „Federation“ genannt). 
Abkürzung: TWDF. 

●​ Sitz: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1. 
●​ Rechtsform: Die Federation ist eine juristische Person gemäß Gesetz Nr. 89/2012 

Slg., Bürgerliches Gesetzbuch. 
●​ Wirkungsbereich: Die Federation ist in der Tschechischen Republik sowie im 

Ausland als höchste sportliche Autorität des internationalen Systems TMD 
Championship tätig. 

Artikel II. – Zweck und Haupttätigkeit 

●​ Zweck: Hauptzweck der Federation ist die Organisation, methodische Leitung, 
Entwicklung und Förderung des Tanzsports und moderner Tanzdisziplinen auf 
nationaler und internationaler Ebene. 

●​ Haupttätigkeit: 
○​ Verwaltung und Entwicklung des einzigartigen internationalen 

Wettbewerbssystems TMD Championship. 
○​ Herausgabe verbindlicher Wettbewerbs- und technischer Regeln (SaTP), 

einschließlich Lizenzierungsvorschriften. 
○​ Organisation und fachliche Garantie von Qualifikationsrunden und nationalen 

Meisterschaften in der Tschechischen Republik und im Ausland. Die Liste der 
Länder wird vom Präsidenten festgelegt. 

○​ Ausrichtung von Spitzenmeisterschaften: Meisterschaft der Tschechischen 
Republik (MČR), Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. 

○​ Exklusives Recht zur Verleihung der Titel „Champion (Meister)“ im Rahmen 
des TMD-Systems auf allen Ebenen. 

○​ Führung der zentralen Erfassung von Sportlern und Vereinen für das 
Sportregister der NSA. 

○​ Exklusives Recht auf fachliche Ausbildung, Lizenzierung und Delegierung von 
Preisrichtern und Funktionären. Lizenzen anderer Organisationen werden 
nicht automatisch anerkannt. 

●​ Schutz des geistigen Eigentums: Die Federation ist exklusive Eigentümerin und 
Verwalterin des Logos, Namens und der visuellen Identität des TMD Championship 
Systems und der Abkürzung TWDF. 

Artikel III. – Servicepartner und Wirtschaftsmodell 

●​ Zur technischen, produktionsseitigen, marketingbezogenen und bildungstechnischen 
Umsetzung nutzt die Federation eine externe Serviceorganisation. 

●​ Exklusiver Promoter und Partner für alle Wettbewerbe und Bildungsprogramme ist 
die Gesellschaft YZ s.r.o. (ID: 08690367) . 



●​ YZ s.r.o. ist berechtigt, alle Gebühren (Startgelder, Eintrittsgelder, Lizenzen, 
Schulungen) direkt einzuziehen. 

●​ Die Gebühren werden inkl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer erhoben. 
●​ Die Kosten für die Gründung und den Betrieb des Sitzes trägt vollumfänglich der 

Servicepartner YZ s.r.o.. 

Artikel IV. – Mitgliedschaft und Disziplinarmaßnahmen 

●​ Kollektivmitglieder (Vereine): Juristische Personen mit Stimmrecht in der 
Generalversammlung. 

●​ Einzelmitglieder (Tänzer, Preisrichter, Dozenten): Natürliche Personen ohne 
Stimmrecht in der Generalversammlung. 

●​ Entstehung: Die Mitgliedschaft entsteht durch Genehmigung des Antrags durch den 
Präsidenten. 

●​ Disziplinarmaßnahmen: Bei Verstößen kann der Präsident Verwarnungen, 
Geldstrafen, Startverbote oder einen Ausschluss verhängen. 

●​ Erlöschen: Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss, Tod bzw. Auflösung 
der juristischen Person oder Auflösung des Vereins. 

Artikel V. – Organe der Federation und Handeln 

●​ Generalversammlung (GV): Höchstes Organ, gebildet aus den Kollektivmitgliedern. 
Einberufung durch den Präsidenten mindestens einmal jährlich elektronisch. Das 
Programm bestimmt ausschließlich der Präsident. 

●​ Präsident (Gesetzliches Organ): Vertritt die Federation nach außen hin 
selbstständig. Die Amtszeit beträgt 10 Jahre. 

●​ Gründerrat: Besteht aus den Gründern und einem Vertreter von YZ s.r.o.. Er hat ein 
Vetorecht bei Satzungsänderungen, Abberufung des Präsidenten, Wechsel des 
Servicepartners oder Auflösung der Federation. 

Artikel VI. – Wirtschaften 

●​ Einnahmen bestehen aus Mitgliedsbeiträgen, Förderungen, Spenden und 
Sponsoring. 

●​ Kommerzielle Leistungen (Werbung) werden vorrangig durch den Servicepartner YZ 
s.r.o. realisiert. 

Artikel VII. – Auflösung und Erlöschen 

●​ Die Federation erlischt durch freiwillige Auflösung per Beschluss der 
Generalversammlung mit Zustimmung des Gründerrates. 

Genehmigt bei der Gründungsversammlung in Hradec Králové am 26. 2. 2026. 

 


